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forumNewsletter
Mit dem forumNewsletter erfahren 
Sie auf einen Klick mehr über 
Themen und Trends rund um Ge
sundheit, Pflege und die Arbeit des 
Medizinischen Dienstes. Der News
letter verlinkt auf ausgewählte 
Beiträge im Magazin forum und 
kündigt viermal im Jahr das Erschei
nen einer neuen Ausgabe an.

Anmeldung unter https://md-
bund.de/presse/forum-das-magazin-
des-medizinischen-dienstes/forum-
newsletter.html

Viele Hilfsmittel 
ohne Mehrkosten

Rund 80 % der Hilfsmittel in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
sind mehrkostenfrei. Bei etwa 20 % 
zahlen Versicherte im Schnitt 142 
Euro dazu. Das zeigt der aktuelle, 
fünfte Mehrkostenbericht des 
GKVSpitzenverbandes für das Jahr 
2022. Die durchschnittlichen Mehr
kosten sind im Vergleich zum Vorjahr 
um 4,4 % gestiegen.

Anders als bei gesetzlichen 
Zuzahlungen zahlen Versicherte 
Mehrkosten freiwillig und nutzen die 
Möglichkeit, eine Versorgung zu 
wählen, die über das Maß der 
medizinisch notwendigen Ausstat
tung hinausgeht. Der Versicherte 
trägt diese Kosten allein, weil er sich 
im eigenen Interesse für zusätzliche 
Leistungen entscheidet. Solche 
Leistungen sind außerhalb des 
Sachleistungsprinzips der Kranken
kassen und damit außerhalb des 
medizinisch Notwendigen, das 
Versicherte für ihre Krankenkassen
beiträge erhalten. 

Laut Bericht sind die Mehrkosten
fälle bei den Hörhilfen von rund  
52 % im Jahr 2021 auf nunmehr rund 
47 % gesunken. Ein Grund: Die 
Qualitätsanforderungen an Hörhilfen 
wurden im Hilfsmittelverzeichnis in 
den vergangenen Jahren deutlich 
angehoben. Und immer mehr 
Versicherte sind mit einer mehrkos
tenfreien Versorgung zufrieden.

Infos auch unter https://www.
gkvspitzenverband.de/

Rettungsdienst reformieren
Die Regierungskommission zur 
Krankenhausreform hat ihre neunte 
Stellungnahme abgegeben und 
schlägt einheitliche Vorgaben zu 
Organisation, Leistungsumfang, 
Qualität und Bezahlung des Ret
tungsdienstes vor. Vorrangige 
Aufgabe des Rettungsdienstes soll 
die Notfallrettung der Patientinnen 
und Patienten am Notfallort und der 
Transport zur Weiterversorgung sein. 
Ziel der Reform des Rettungsdienstes 
müsse eine transparente, qualitativ 
hochwertige und bedarfsgerechte 
patientenzentrierte präklinische 
Notfallversorgung nach bundesweit 
vergleichbaren Vorgaben sein.  Im 
SGB V soll ein neuer Leistungsan
spruch für den Einsatz des Rettungs
dienstes geregelt werden. Für die 
Notfallversorgung in ländlichen 
Regionen schlagen die Experten die 
Erweiterung des Luftrettungsdienstes 
vor. Bislang wird der Rettungsdienst 
in den Bundesländern unterschied
lich geregelt. Träger der Rettungs
dienste sind Landkreise und Städte.

Die Regierungskommission hatte 
sich bereits im vierten Bericht mit der 
Reform der Notfall und Akutversor
gung befasst. Der Fokus lag dabei 
auf den überlasteten Notaufnahmen 
der Krankenhäuser. Um Patientinnen 
und Patienten in medizinischen 
Notfällen besser und bedarfsgerech
ter versorgen zu können, sollen nach 
dem Vorschlag der Regierungskom
mission flächendeckend integrierte 
Notfallzentren (INZ) sowie integrierte 
Leitstellen (ILS) aufgebaut werden. 
Die Notfall und Akutversorgung soll 
in die Lage versetzt werden, Hilfe
suchende zur richtigen Versorgung 
zu steuern: also in die ärztliche Praxis 
oder ins Krankenhaus. 

Digitalgesetze
Das Bundeskabinett hat Ende August 
die Entwürfe eines ›Gesetzes zur 
Beschleunigung der Digitalisierung 
des Gesundheitswesens‹ (Digital 
Gesetz – DigiG) sowie eines ›Geset
zes zur verbesserten Nutzung von 
Gesundheitsdaten‹ (Gesundheits
datennutzungsgesetz – GDNG) 
beschlossen. Ziel ist es, mit digitalen 

Lösungen den Versorgungsalltag  
und die Forschungsmöglichkeiten in 
Deutschland zu verbessern. Das 
DigitalGesetz soll den Behandlungs
alltag für Ärztinnen und Ärzte sowie 
für Patientinnen und Patienten mit 
digitalen Lösungen vereinfachen. 
Zentraler Bestandteil des Gesetzes ist 
die Einrichtung der elektronische 
Patientenakte (ePA). Sie soll Anfang 
2025 für alle gesetzlich Versicherten 
eingerichtet werden. Wer die ePA 
nicht nutzen möchte, kann dem 
widersprechen (Optout). Zudem 
wird das ERezept als verbindlicher 
Standard eingerichtet.

Pflegreport des WIdO
Wie sehr die Qualität in der in der 
gesundheitlichen Versorgung von 
PflegeheimBewohnenden je nach 
Region schwankt, zeigt der aktuelle 
PflegeReport des Wissenschaft
lichen Instituts der AOK (WIdO), der 
die Versorgungsqualität von Lang
zeitgepflegten in den Fokus nimmt. 
Besonders problematisch seien 
Dauerverordnungen von Schlaf und 
Beruhigungsmitteln, wie die Aus
wertung der Abrechnungsdaten von 
Pflege und Krankenkassen zeige. 
Insbesondere in den westlichen 
Bundesländern kämen risikoreiche 
Arzneimittelgaben deutlich häufiger 
vor als im Osten. Dabei drohen bei 
einer solchen Medikation über einen 
Zeitraum von mehr als vier Wochen 
Abhängigkeit, erhöhte Sturzgefahr, 
Angstgefühle, Depressionen und 
Aggressionen. Der Report macht 
ebenso deutlich, dass viele Klinik
einweisungen von Heimbewohnen
den vermeidbar wären. So seien 4 % 
aller Demenzerkrankten wegen 
Dehydration 2021 in ein Krankenhaus 
gekommen. Dem könnten regel
mäßige Getränkerunden vorbeugen.

Weitere Infos unter www.wido.de

Das Krankenhaus
                                der Zukunft
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men mit allen Spitzenverbänden des Gesundheits
wesens umsetzt. Danach bekommt jedes Kranken
haus einen klaren Versorgungsauftrag für bestimmte 
Leistungsgruppen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle 
oder onkologische Erkrankungen. Der Rückzug der 
Länder aus ihrer planerischen Gestaltungsrolle und 
die schlichte Orientierung am Planbett sei ein Fehler 
gewesen, betonte Minister KarlJosef Laumann (CDU) 
bei der Vorstellung der Pläne im vergangenen Jahr. 

Neue Aufgaben für die Medizinischen Dienste
Nach den Plänen von Karl Lauterbach sollen in den 
nächsten zwei Jahren nicht nur die Krankenhäuser in 
NRW, sondern alle 1700 Häuser bestimmten Leistungs
gruppen auf der Grundlage bestimmter Qualitäts
kriterien zugeordnet werden. Die Prüfung dieser Krite
rien erfolgt nach bundeseinheitlichen Vorgaben und 
soll künftig Aufgabe des Medizinischen Dienstes sein. 
Die Prüfungen sollen modern und aufwandsarm aus
gestaltet werden. Welche bisherigen Krankenhaus
prüfungen eventuell im Gegenzug entfallen könnten, 
ist noch unklar. 

Grundsätzlich sieht sich der Medizinische Dienst 
für die neuen Aufgaben gut aufgestellt, da die unab
hängigen Gutachterinnen und Gutachter vielfältige 
Erfahrung mit Krankenhausprüfungen haben. So 
prüfen die Gutachtenden zum Beispiel bei den OPS
Strukturprüfungen, ob die Krankenhäuser für be
stimmte Leistungen die personellen, organisatorischen 
und technischen Voraussetzungen erfüllen. Allein im 
Jahr 2022 erfolgten 8900 solcher Prüfungen, 2021 
 waren es 15 000. Die Einhaltung der soge
nannten Strukturmerkmale ist Voraussetzung 
dafür, dass die Krankenhäuser die Leistungen 
mit den Krankenkassen abrechnen können.

In einem Punkt haben sich die Länder 
durchgesetzt. Lauterbachs Regierungskommis

 EXPERTEN WARNEN  seit Jahren: Es gibt zu 
viele Kliniken, die ›alles machen‹; zu viele 
Menschen liegen unnötigerweise im Kran-

kenhaus, und manche sogar im falschen, da es auf 
ihr Leiden gar nicht spezialisiert ist. Die Politik 
plant den Umbau der Krankenhauslandschaft.  
Eins hat Deutschland seinen Nachbarn voraus: Kein 
Land hat so viele Krankenhausbetten. Mit sechs Bet
ten pro 1000 Einwohner wird der OECDDurchschnitt 
von 3,7 Betten deutlich überschritten. Ob dieser Spit
zenplatz und die noch immer große Zahl an Kranken
häusern (aktuell rund 1700) auch für die im internati
onalen Vergleich hohen Fallzahlen verantwortlich 
sind, ist umstritten. Umgerechnet auf 100 000 Ein
wohner wurden vor den PandemieJahren hierzulan
de 60 % mehr Patienten stationär versorgt als bei
spielsweise in Norwegen. 

Auffällig sei jedoch, dass vor allem kleine, wenig 
spezialisierte Allgemeinkrankenhäuser hohe Betten
zahlen und hohe Fallzahlen aufweisen, meinen die 
Autorinnen und Autoren des aktuellen WIdOKran
kenhausreports als auch jüngst die Monopolkommis
sion in einem Sonderbericht. Trotz dieser Erkenntnis
se hat die Politik bislang grundlegende Reformen ge
mieden.

Vielen Kliniken droht Insolvenz
Das Paradoxe: Die auf Bestandsschutz ausgerichtete 
Politik hat die Kliniken nicht vor dem Abstieg be
wahrt. 60 % der Häuser haben laut Bundesgesund
heitsministerium heute erhebliche finanzielle Proble
me. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt, 
dass 10 bis 20 % in diesem Jahr Insolvenz anmelden 
müssen. Auch der Interessenverband kommunaler 
Krankenhäuser rechnet 2023 mit bis zu 100 ›Pleiten‹, 
insbesondere unter kleinen Kliniken auf dem Lande. 
An ihrer Stelle werden andere Versorgungsformen die 
Grundversorgung auf dem Land sicherstellen müssen.

Ein Grund ist der Fachkräftemangel, sowohl beim 
ärztlichen Personal als auch bei Pflegekräften. Zwar 
ist die Versorgungsdichte mit 434 400 Pflegefach und 
Pflegehilfskräften im OECDVergleich gut, aber sie ver
teilen sich auf viele Häuser, weshalb sie deutlich mehr 
Patientinnen und Patienten versorgen müssen als bei

spielsweise in Frankreich. Dort kommen 37 Kliniken 
auf eine Million Einwohner, hierzulande sind es 45. 
Seit der Einführung gesetzlicher Pflegepersonalunter
grenzen sind die Kliniken zudem gezwungen, weniger 
Patientinnen und Patienten aufzunehmen, sobald 
Stellen in der Pflege nicht besetzt werden können. 
Sinkende Fallzahlen bedeuten schrumpfende Erlöse – 
so funktioniert das FallpauschalenSystem. Vor 20 Jah
ren wurde diese rein mengenbezogene Krankenhaus
finanzierung eingeführt; nun steht sie im Ruf, die Öko
nomisierung der Medizin vorangetrieben zu haben, zu 
Lasten von Qualität und Bedarfsgerechtigkeit. 

Minister plant Systemwechsel 
Der prominenteste Kritiker ist Bundesgesundheitsmi
nister Karl Lauterbach. Er sieht das DRGSystem in 
seiner jetzigen Form als gescheitert an. Seit 2020 wür
den die stationären Fallzahlen im Schnitt um 14 % 
 sinken, Jahr um Jahr. Die Rückkehr zu den Spitzen
werten der VorCoronaZeit hält der Minister für aus
geschlossen. 2022 berief er eine 17köpfige Regierungs
kommission, um einen Systemwechsel, eine »Revolu
tion«, wie er sagt, vorzubereiten. Im Juli einigten sich 
Bund und Länder auf Eckpunkte, im Oktober soll ein 
Gesetzentwurf vorliegen. 

Die Einführung einer mengenunabhängigen Ver
gütung ist einer der zentralen Bausteine der Reform. 
Ab 2026 sollen die Kliniken entsprechend ihres Leis
tungsangebots Vorhaltepauschalen für Personal, Tech
nik und Notaufnahmen ausgezahlt bekommen, die je 
nach Spezialisierung 40 bis 60 % des Gesamtbudgets 
ausmachen. Die Pflegepersonalkosten sind darin ein
geschlossen. Die Fallpauschalen werden zwar nicht 
abgeschafft, aber in einer Übergangsphase um bis zu 
60 % gekürzt.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die verbind
liche Einführung eines differenzierten Systems von 
 etwa 17 Leistungsbereichen (von Kardiologie bis Ge
fäßmedizin) und etwa 65 Leistungsgruppen (von Herz
klappenOP bis Bauchaortenaneurysma) in die Kran
kenhausplanung der Länder. Ideenstifter ist das Ge
sundheitsministerium in NordrheinWestfalen, das 
diese Planungssystematik seit kurzem im Einverneh

Effektiver und effizienter: 
Kliniken vor neuen Herausforderungen

 sion hatte em  pfohlen, alle Krankenhäuser Versorgungs
stufen zuzuordnen – vom Level1Grundversorger 
über Level2 Kliniken, die die wichtigsten Fälle wie 
Schlaganfall oder Herzinfarkt und Geburten behan
deln, bis zu den Level3Maximalversorgern, den Alles
könnern wie etwa Universitätskliniken. Die Häuser 
mit der niedrigsten Versorgungsstufe (Level1i) ohne 
Notfallmedizin sollten sektorenübergreifend arbeiten, 
eine zentrale Rolle bei der ärztlichen Weiterbildung 
übernehmen und mit Tagespauschalen vergütet wer
den. Nach internen Schätzungen des Ministeriums 
könnten 358 Kliniken, vor allem kleinere, der Stufe1i 
zugeordnet werden, also jede fünfte.

Entwurf für Transparenzverzeichnis 
Die Empfehlung wurde zwar auf Druck der Länder 
auf der EckpunkteListe gestrichen, aber nun ist sie 
Teil des angekündigten Krankenhaustransparenzge
setzes. Der Gesetzesentwurf, der Ende September in 
den Bundestag eingebracht wurde, sieht die Schaf
fung eines Transparenzverzeichnisses im Internet vor, 
das künftig Bürgerinnen und Bürger über das ›Leis
tungsgeschehen‹ der einzelnen Krankenhäuser infor
miert. Das Verzeichnis soll vom 1. April 2024 an nicht 
nur über das jeweilige Level einer Klinik informieren, 
sondern auch über die Anzahl der Pflegekräfte, des 
ärztlichen Personals und der erbrachten Leistungen, 
differenziert nach Leistungsgruppen. Das Institut für 
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits
wesen (IQTiG) soll sich künftig vorrangig um die 
 Datensammlung und die Veröffentlichung kümmern. 
Laut Entwurf ist das IQTiG auch zuständig für die Ein
ordnung der Krankenhäuser in Versorgungsstufen. 

Das Ziel der beiden Gesetzesvorhaben ist klar: Die 
Krankenhausversorgung soll qualitativ besser und 
die Trennung in ambulante und stationäre Versor
gung durch sektorübergreifende Zentren vor Ort end
lich überwunden werden. Patientenorientierung, be
darfsgerechte Medizin und mehr Transparenz sollten 
das Ziel sein. Für die Krankenhäuser bedeutet das 

neue Bezahlsystem mehr Planungssicherheit 
und mehr Unabhängigkeit von der Zahl der 
Behandlungsfälle. Die Krankenhausreform 
ist eine Vergütungsreform. Um die stationäre 
Versorgung für die Patientinnen und Patien
ten zukunftsfest zu gestalten, werden weitere 
Schritte notwendig sein − wie zum Beispiel 
die Reform der Notfallversorgung. 

Gabi Stief arbeitet 
als freie Journalistin  

in Hannover.
gabi-stief@gmx.de


